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Erhaltungsziele und –maßnahmen
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6430 Feuchte Hochstaudenfluren

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung von Feuchten Hochstaudenfluren an Fließgewässern und Waldrändern mit  ihrer

lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt* 

 Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten

 Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen Lebensraumtyps 

 Erhaltung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/ oder Überflutungsverhältnisse

 Vermeidung  und  ggf.  Verminderung  von  Nährstoff-  und  Schadstoffeinträgen  aus

angrenzenden Nutzflächen

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/6430

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Gelegentliche Mahd in mehrjährigem bzw. jährlich abschnittsweisem Abstand mit Abtransport

des Schnittgutes

 Herstellung von gestuften Waldinnen- und Waldaußensäumen bzw. von ausreichend breiten

Randstreifen (z.B. an Fließgewässern)

 Unterlassung von intensiver Gewässerunterhaltung, Uferbefestigung und Umbruch

 ggf. gezieltes Entfernen von Gehölzen bei verbuschenden Beständen

 ggf. Zurückdrängen von Störarten (insbesondere Neophyten)

 Unterlassung von Entwässerung und Grundwasserabsenkung 

 ggf. Maßnahmen zur Wiederherstellung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes

 Optimierung der  natürlichen Überflutungsverhältnisse durch Auen- und Flussrenaturierung,

Schaffung  von  Flussauen  mit  hoher  Überflutungsdynamik  und  ungehindertem  Ein-  und
Ausströmen des Hochwassers

 Beibehaltung und ggf. Anlage von ausreichend großen geeigneten Pufferzonen 

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung

http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/6430


6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen

Erhaltungsziele

Wiederherstellung eines  günstigen  Erhaltungszustands  im  Gebiet  auch  als  Beitrag  zur
Wiederherstellung eines  günstigen  Erhaltungszustands  in  der  biogeographischen  Region.  Den
Rahmen hierfür  liefert  das Maßnahmenkonzept  für  das  Gebiet  mit  den entsprechenden Angaben
insbesondere zu Zielgrößen, zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Wiederherstellung  der  Glatthafer-  und  Wiesenknopf-Silgenwiesen  mit  ihrer

lebensraumtypischen  Kennarten-,  Magerkeitszeiger-  und  Strukturvielfalt*  sowie  extensiver
Bewirtschaftung 

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen

 Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten

 Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen Lebensraumtyps

 Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/6510

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Zweischürige, bei Nachbeweidung auch einschürige Mahd (nach Kulturlandschaftsprogramm),

ggf.   Nachbeweidung  mit  geringer  Besatzdichte  und  Nachmahd  der  Weidereste;  zur
Sicherstellung  der  Artenvielfalt  Anpassung  der  Nutzungstermine  bei  unterschiedlicher
phänologischer  Entwicklung;  bei  Gefahr  von  ArtenverarmungAufnahme  einer
entzugsorientierten Düngung;

 Unterlassung von (Pflege-) Umbruch, Umstellung auf eine nicht dem Lebensraum angepasste

Beweidung,  Nach-  und  Neuansaat,  Mulchen,  sowie  einer  erhöhten  Schnitthäufigkeit  und
Beweidungsintensität bei Nachbeweidung

 Unterlassung  von  Melioration  bzw.  Grundwasserabsenkung  bei  feuchter  Ausprägung  der

Glatthaferwiese

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen

 Optimierung und Vermehrung von Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen auf geeigneten

Standorten  z.  B.  durch  (Wieder-)  Aufnahme  der  extensiven  Mahdnutzung,  Aushagerung
aufgedüngter Flächen bis zu den typischen Bodenkennwerten, ggf. Mahdgutübertragung

 gezieltes Entfernen von Gehölzen bei verbuschenden Beständen

 ggf. gezieltes Entfernen von Störarten

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung



1032 Gemeine Flussmuschel (Unio crassus)

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung  naturnaher,  unverbauter,  linear  durchgängiger,  kühler,  sauerstoffreicher  und

totholzreicher  Gewässer  mit  naturnaher  sandig-feinkiesiger  Sohle  und  einem  lockeren
Gehölzbestand an den Gewässerrändern als Laichgewässer (Wirtsfische)

 Erhaltung einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik mit lebensraumtypischen

Strukturen und Vegetation

 Erhaltung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im gesamten Verlauf

 Erhaltung der Population durch gezielte bestandstützende Maßnahmen, wie Maßnahme zur

Erhönung der Muschelreproduktion (Infizierung von Wirtsfischen mit Muschelglochidien unter
Laborbedingungen) 

 Vermeidung  und  ggf.  Verringerung  von  direkten  und  diffusen  Nährstoff-  und

Schadstoffeinträgen in die Gewässer sowie von Feinsedimenteinträgen in die Gewässersohle

 Erhaltung der Wasserqualität in und oberhalb der besiedelten Gewässerabschnitte und deren

Einzugsgebiet (z.B. keine Abwasserzuflüsse)

 möglichst  Vermeidung  von  Gewässerunterhaltungsmaßnahmen;  nicht  vermeidbare

Maßnahmen nur schonend unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art

 Etablierung eines Wiederansiedlungsprogramms für die Art

 Das  Vorkommen  im  Gebiet  ist  insbesondere  aufgrund  seiner  Bedeutung  als  das  einzige

Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse der atlantischen biogeographischen Region in NRW
zu erhalten.

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 ggf. Rückbau von Ufer- und Sohlbefestigungen

 ggf. Regelung von Freitzeitnutzungen im Bereich der Vorkommen

 ggf. Entfernung von Abstürzen wie Wehren über fünf Zentimetern Höhe für die Wirtsfische

 ggf. Anlage von Fischpässen

 Vermeidung des Austrocknens der Gewässer

 Vermeidung der Verstopfung des Kieslückensystems durch Feinsedimente in den Gewässern

 Beibehaltung und ggf. Anlage von unbewirtschafteten Gewässerrandstreifen (beidseitig 10 m)

und Sandfängen

 Förderung eines durchgehenden, lockeren Bewuchses des Gewässerrandes zum Beispiel mit

Erlen zur Gewässerbeschattung

 Stillwasserartige  Bereiche  des  Grabens  durch  entsprechende  Maßnahmen  (Verengung,

Anhebung der Gewässersohle) wieder zum Fließne bringen

 Erhaltung und Pflege extensiv genutzter Wiesengesellschaften im Gewässerumfeld:

o keine Düngung



o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

 Gewässerunterhaltung:

o keine Sohlräumung; bei unvermeidbarer Sohlräumung Umsetzen der Muscheln

o nur zeitlich versetzte Bearbeitung in Teilabschnitten 

o Einsatz schonender Geräte

o Berücksichtigung des Laichzeitpunktes der Wirtsfische

 Überwachung und ggf. Verbesserung der Wirtsfischsituation für die Muschelreproduktion (v.a.

Elritze,  Dreistachliger  Stichling);  Erhalt  autochthoner  Fischbestände;  Vermeidung  von
Faunenverfälschung/Besatz (Aal)

 ggf. Stützung der Population durch Besatz künstlich mit Muschellarven infizierter Wirtsfische

oder nachgezüchteter Jungmuscheln (möglichst in ehemals besiedelten) Gewässern

 Management/Bekämpfung von neozoen Prädatoren (Waschbär, Nutria, Bisam)



1044 Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das 
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen, 
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung besonnter, basenreicher und sonnenwarmer Wiesenbäche und -gräben mit nicht zu

dichter  emerser  Gewässervegetation  bzw.  durchflossener  Kalkquellmoore  als
Fortpflanzungsgewässer mit einem extensiv genutzten, grünlandgeprägten Umfeld

 Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes

 Vermeidung und ggf.  Verringerung von Nährstoff-  und Schadstoffeinträgen im Umfeld  der

Fortpflanzungsgewässer

 Erhaltung  einer  schonenden Gewässerunterhaltung  unter  Berücksichtigung  der  Ansprüche

der Art

 Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund

o seiner Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse

der atlantischen biogeographischen Region in NRW, 
o seiner Bedeutung im Biotopverbund

 zu erhalten.

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen im Bereich der Vorkommen:

o ggf. Röhrichtmahd und Böschungsmahd als Pflegemaßnahme bis Mitte Mai

o ggf. Entfernung oder Rückschnitt gewässerbegleitender Gehölze

 Sicherung, Optimierung und ggf. Anlage von Extensivgrünländern, offenen Grünlandbrachen,

Röhricht- und Seggenbeständen entlang der Gewässer

 Beibehaltung und ggf. Anlage von Gewässerrandstreifen (beidseitig 10 m, extensive Pflege)

 extensive landwirtschaftliche Nutzung im Gewässerumfeld:

o keine Düngung

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

 Gewässerunterhaltung durch zeitlich versetzte Bearbeitung in Teilabschnitten oder nur einer

Gewässerseite, Einsatz schonender Geräte; Entkrautung ist einer Räumung vorzuziehen

 Entkrautung:

o nur nach Bedarf abschnittsweise alle 2-3 Jahre

o Erhaltung 5-10 m²-großer Vegetationsbestände

o Verwendung von Mähkörben, keine Grabenfräsen

o Entfernung des Mähgutes aus dem Gewässerbett

 Räumung:

o nur nach Bedarf abschnittsweise alle 4-5 Jahre

o nur dicht bewachsene Abschnitte >95% Deckung

o keine Sohlvertiefung, nur Entnahme der Auflage

o Verwendung von Löffelbaggern

 Böschungsmahd:



o 1/3 ungemähter Böschung belassen

o Mahd von August bis Mai

o Verwendung von Balkenmähern, keine Mulchgeräte

o Abtransport des Mähgutes
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